
Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt, den Vertrag abzuschließen und 
alle mit der Umsetzung des Vertrages stehenden Rechtsgeschäfte zu tätigen.

Beschluss-Nr. 19/17
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 34 BauGB (Bauvorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, unbeplanter Innen-
bereich) das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben: Anbringen 
von zwei Werbeanlagen in der Torgauer Straße 33 zu erteilen: 
Position 1: Einzelbuchstaben – Logo und Schrift (Maße 10.625 x 594 mm) 
Straße 2
Position 2: Dibond (Maße: 3.400 x 2.400 mm)

Straßenerhaltungsmaßnahmen in Bad Düben

Im zweiten Halbjahr 2017 erfolgt eine Deckensanierung in folgenden 
Straßen: Wittenberger Straße und Ringstraße. Die Maßnahme umfasst 
die Sanierung der Fahrbahndecken der Wittenberger Straße ab der B2 bis 
zum Heideweg und Teilbereiche der Ringstraße. In Vorbereitung auf die 
Sanierung werden demnächst in der Wittenberger Straße ab der B2 bis 
Heideweg die Holzschikanen demontiert. 
Weitere kleinere Instandsetzungsmaßnahmen sind in der Bitterfelder 
Straße, Brunnenstraße und in Schützenstraße geplant.
Aufgrund dieser Maßnahmen kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Wir 
bitten um Verständnis und Beachtung. 
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Tagesordnung zur Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses der Stadt Bad Düben 

am 15. August 2017  
  

um: 18.30 Uhr
im:  Ratssaal der Stadtverwaltung Bad Düben

öffentlicher Teil:
0. Feststellung der Beschlussfähigkeit
1. Empfehlung zur Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift
3. Beratung und Beschlussfassung zum Bauantrag „Neubau eines Car-

ports, An der Gasanstalt 2“ Flur 5, Flurstück 445/4 in Bad Düben 
4.  Informationen und Sonstiges

sowie ein nichtöffentlicher Teil

Beschlussübersicht

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben hat am 18. Juli 2017 folgenden Be-
schluss gefasst:

Beschluss-Nr.: 6-39-285
Der Stadtrat der Stadt Bad Düben beschließt den Abschluss einer Koo-
perationsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Düben und der Deutschen 
Glasfaser Wholesale GmbH aus Borken zum Breitbandausbau in Bad 
Düben. Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt, die Vereinbarung 
abzuschließen und alle mit der Umsetzung der Vereinbarung stehenden 
Rechtsgeschäfte zu tätigen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 18. Juli 2017 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss-Nr. 16/17
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Vergabe der Bauleistung „Ausbau 
Mühldorfer Straße“ an die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH. 

Beschluss-Nr. 17/17
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Vergabe der Leistung „Inte-
grales Kommunales Klimaschutzkonzept (KSK) und Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept (INSEK)“  an die Firma seecon Ingenieure GmbH 
aus Leipzig.
Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Beschluss-Nr. 18/17
Der Verwaltungsausschuss beschließt den Verkauf des Grundstückes 
Löbnitzer Straße 4, bestehend aus den Flurstücken 37, 42/10 sowie einer 
Teilfläche aus dem Flurstück 36 der Flur 3 der Gemarkung Tiefensee. Das 
o.g. Grundstück hat eine Gesamtfläche von ca. 1.380 m². Die Stadt Bad 
Düben ist Eigentümerin der Grundstücke, eingetragen im Grundbuch von 
Tiefensee, Blatt 320 und 364. Erwerber ist Herr Steve Krappitz, wohnhaft 
in 04849 Bad Düben ST Schnaditz. § 121, Abs. 2 SächsGemO trifft nicht zu. 

Entdecke unsere „Wilden Früchtchen“ 
Regio-Frische-Marktam 5. August 2017 

Dieses Mal unter dem Motto „vom Strauch ins Glas“

Blumensträuße und Kreativfloristik,

frisches Obst und Gemüse, Honig,

geräucherter Fisch, Käse und 

Big Schnitzel für den 

„kleinen Hunger“ aus Eilenburg!
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Mitmachen beim „ Innenstadt-Flohmarkt “zum 
Sächsischen Wandertag in Bad Düben 

am 9. September 2017 von 9 bis 13 Uhr!

Die warme Herbstsonne lässt die ersten Blätter herbstlich leuchten und 
setzt Farbtupfer in die Landschaft. Ebenso wollen auch wir die Innenstadt 
von Bad Düben zum sächsischen Wandertag ein bisschen bunter machen. 
Wie wär´s mit einem Flohmarkt-Bummel durch die Altstadt von Bad 
Düben? Groß und Klein können mal stöbern welche „Schätzchen“ daheim 
ungebraucht in Ecken und Kisten schlummern und vielleicht einen anderen 
Besitzer glücklich machen könnten. Also auf zum Flohmarkt am verkaufs-
offenen Samstag, den 9. September 2017. Hier die Gebrauchsanweisung 
für „Flohmarktmitmacher“:

-  jede Privatperson kann mitmachen
-  man sucht sich ein Geschäft zwischen  Markt - Altstädter Straße - Pa-

radeplatz  aus vor welchem man seinen Stand aufbauen möchte 
-  spricht mit den Geschäftsinhabern und lässt sich bei Ihnen für einen 

Stellplatz registrieren

Anmeldescheine sind in den beteiligten Geschäften und bei der Stadtver-
waltung Bad Düben erhältlich, sowie unter www.bad-dueben.de abrufbar. 
Geben Sie die Anmeldung bitte im Geschäft oder bei der Stadtverwaltung 
ab. 
Die Mitstreiter der Innenstadtinitiative freuen sich über zahlreiche An-
meldungen.
Sie haben Fragen? Touristinformation Bad Düben Tel. 034243 52886 

Ein Flohmarkt ist ein Markt, auf dem gebrauchte Gegenstände zum Spaß und 
frei von Erwerbsdruck von Privatleuten angeboten werden. Wer hat also Lust 
MITZUMACHEN? 

ANMELDUNG für den FLOHMARKT 
am 9. September 2017 für die Zeit von 9 bis 13 Uhr
Name, Vorname:                          

Straße, Postleitzahl, Wohnort:

Telefon (Mobil):

E-Mail:

Datum, Unterschrift:

Ich platziere mich vor diesem Geschäft: ______________________

Ich brauche so viel Platz: __________________________________
Die erlaubte Tiefe des Standes/Tisches beträgt 80 cm.
Die Länge beträgt max. 9m bzw. ist an die Örtlichkeiten anzupassen.

Ich biete an: ____________________________________________
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass keine gewerblichen Händler mit 
neuwertigen Produkten zugelassen sind. Ausnahmen sind bei der Stadtverwaltung 
zu beantragen.
Es dürfen keine Fahrzeuge oder Anhänger am Stand abgestellt werden. Marktstände 
werden nicht zur Verfügung gestellt. Grünanlagen dürfen nicht beschädigt werden. 
Abfall und Sperrmüll müssen selbst beseitigt werden. Der Standplatz ist in sauberem 
Zustand zu verlassen. Etwaige Schäden, die sich aus der Benutzung des Platzes ergeben, 
fallen dem jeweiligen Aussteller zu.
Über Ihre Teilnahme freuen wir uns!

Die Mitglieder der Innenstadtinitiative Bad Düben


